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RECHT AUF KOMMUNIKATION

Der Begriff Kommunikation wird in unseren Tagen ständig verwendet, seine Bedeutung allerorts hervorgehoben, Kommunikationsfähigkeit in diversen Seminaren geschult. 

Aber gibt es ein Recht auf Kommunikation?

Nach einer kurzen Vorstellung des 

I. persönlichen Zugangs möchte ich den 

II. Begriff Kommunikation näher erörtern und

III. das Recht auf Kommunikation im Licht der Charta der Menschenrechte und ähnlicher Dokumente reflektieren.
Anschließend möchte ich auf 

IV. praktische Aspekte der Förderung der Kommunikationskompetenz bei Menschen mit Beeinträchtigungen eingehen und mit einem 

V. Kurzfilm meinen Vortrag beschließen.

I. Persönlicher Zugang

Mein Leben ist durch das Aufwachsen mit einem tauben Vater entscheidend geprägt.

Das Wissen um die enormen Kommunikationsprobleme gehörloser Patienten führte zur Gründung der ersten Gehörlosenambulanz in Linz, denen auch weitere in Wien und Salzburg folgten.

Gehörlose bekommen in diesen Ambulanzen durch gebärden-sprachkompetente Mitarbeiter Zugang zu medizinischen und sozialen Leistungen.

In dieser Arbeit konnte ich beobachten, wie auch bisher am Rand stehende gehörlose Menschen mit Behinderungen von der Gebärdensprache der Gehörlosengemeinschaft profitierten und durch die Arbeit in kleinen Kommunikationsgruppen ihre persönliche Kompetenz weiterentwickeln konnten.

Letztlich führten diese Erfahrungen zur Gründung der Lebenswelt Schenkenfelden, einer Einrichtung für gehörlose Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigungen, die in einer therapeutischen Gemeinschaft mit starker Entwicklungsorientierung seit 1999 in Schenkenfelden wohnen und arbeiten. 

Hier durfte ich besonders intensiv erleben, wie elementar Menschen auf ein Leben in Gemeinschaft hin angelegt sind und wie erst durch gesicherte Kommunikation auf einem gemeinsamen „visuellen Kanal“ sich diese zentrale Basis für Entwicklung gehörlosen Menschen mit Mehrfachbehinderung erschließt. 

Durch die Beschäftigung mit den Problemen taubblinder Menschen und in letzter Zeit in zunehmendem Ausmaß mit den Problemen von Kindern mit schweren Sprachentwicklungsstörungen ergeben sich ständig Gelegenheiten, über die Bedeutung von Kommunikation und deren Entwicklung vertieft nachzudenken.

II. Begriff – Kommunikation 

Wofür steht der Begriff Kommunikation eigentlich?

„Man kann nicht NICHT kommunizieren“, hat Paul Watzlawick gesagt und damit zum Ausdruck gebracht, dass alle Signale wie wegschauen, hinschauen, den Rücken zeigen, sich nähern etc. Mitteilungscharakter haben und von anderen aufgenommen und gedeutet werden. Damit trifft er allerdings nicht den Kern der Definition des Wortes „Kommunikation“. 

Communico heißt vereinigen, teilnehmen lassen.

Dieser Grunddefinition stehen Karl Jaspers mit dem Satz: „Alles was wir sind, sind wir in Kommunikation“ und Martin Buber: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ viel näher.

Signale, Zeichen, Sprache im Aufeinanderzu-,  im Miteinander in die Gemeinschaft hinein - das ist Kommunikation. 

Diese breite Grundrichtung von Kommunikation findet in der menschlichen Gemeinschaft und der Entwicklung einer spezifischen, effektiven sprachlichen Kommunikation ihren Ausdruck.

4 Aspekte erscheinen mir für eine effektive und differenzierte menschliche Kommunikation bedeutungsvoll:

1. Kommunikation und Sprache sind wichtige Voraussetzung für die kognitive Entwicklung des Menschen. Piaget hat gezeigt, dass das Kind sich vom ersten Tag seines Lebens an bemüht, durch Handlungen Erfahrungen zu sammeln und seine Wirklichkeit zu konstruieren, obwohl sich Denken und Sprechen zunächst getrennt voneinander zu entwickeln scheinen, sind sie doch im späteren Leben eng miteinander verwoben.

Lurija sieht in der Weitergabe von Begriffen die grundlegende Beeinflussung des Kindes durch Erwachsene und sagt, dass dies den zentralen Prozess der intellektuellen Entwicklung des Kindes konstituiert.

2. Die Aneignung der Kultur erfordert kommunikative Kompetenz. Mit der Sprache eignet sich das Kind den Erfahrungsschatz von Generationen an, die Vorstellung der Wirklichkeit wird ganz wesentlich über die Sprache bestimmt.

3. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe wird hauptsächlich über die Sprache definiert. 

4. Effektive Kommunikation ist notwendig, um die Umwelt zu kontrollieren und selbst etwas bewirken zu können.

Dazu gehört: 

a) Informationen zu geben 

b) Informationen zu erhalten

c) zu beschreiben, was gerade vor sich geht

d) den Zuhörer zu veranlassen, etwas zu tun, etwas zu glauben, etwas zu fühlen

e) eigene Absichten, Überzeugungen und Gefühle auszudrücken 

f) der Wunsch nach weiterer Kommunikation zu äußern

g) Probleme zu lösen 

h) und sich und andere zu unterhalten

Diese Funktionen werden von kleinen Kindern in der Interaktion mit Erwachsenen erworben, indem neben den sozialen Spielen auch sprachliche Symbole eingeführt werden, die sie dann in ein Sprachsystem integrieren und mit anderen Partnern erproben.

All das bisher Gesagte klingt so selbstverständlich, dass sich die Frage nach einem Recht auf Kommunikation gar nicht zu stellen scheint.

Kommunikation - Behinderung

Bei Betrachtung der Lebenssituationen von Menschen mit Behinderungen allerdings erscheint die Selbstverständlichkeit der genannten vier Punkte in unterschiedlicher Weise in Frage gestellt. So herrscht weitgehend Übereinstimmung, dass zur Phänomenologie der geistigen Behinderung auch kommunikative Beeinträchtigungen gehören, die sich in eingeschränktem Verständnis oder in den auffälligen Äußerungen von  Menschen mit Behinderungen oder in beidem manifestieren.

Weil aber Sprache umweltabhängig ist und diese scheinbar nicht „sich ausreichend entwickelt“, wurde und wird übersehen, dass alternative Wege durchaus in der Lage sind, das angelegte Potential mit Menschen zu kommunizieren  weiter und differenzierter entwickeln zu helfen.

Die Beschreitung dieser alternativen Wege erscheint umso mehr gerechtfertigt, als neben den Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung auch sehr oft Störungen des Seh- und Hörvermögens sowie neuromuskuläre Steuerungsstörungen vorliegen.

In einer epidemiologisch angelegten Studie in einer großen Einrichtung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung konnten wir feststellen, dass mindestens ein Drittel (31,6 %) hörbehindert, knapp die Hälfte

(45,5 %) sehbehindert und fast ein Fünftel (17,5 %) dual sinnesbehindert waren.

Auch ohne dem Vorliegen von intellektuellen Einschränkungen sind Menschen mit Hörbeeinträchtigungen und Gehörlosigkeit vom sozusagen natürlichen Spracherwerb ausgeschlossen und auch mit entsprechenden medizinisch-therapeutischen heilpädagogischen Maßnahmen nur selten an das sprachliche Kompetenzniveau ihrer Altersgruppe heranzuführen. 

So zum Beispiel konnte Prillwitz zeigen, dass Eltern mit gehörlosen   Kindern zwar handlungsregulierend aber kaum begründend und informierend kommunizieren.

Menschen mit primären Sprachentwicklungsstörungen haben ebenfalls mit der Spannung zwischen den intellektuellen Möglichkeiten und sprachlicher Kompetenz zu leiden.

Menschen mit Störungen des autistischen Spektrums ist die Beeinträchtigung der Kommunikation primäres Leitsymptom.

Diese Aufzählung soll nur veranschaulichen, wie vielfältig betroffen Menschen sein können, für die die eingangs geschilderten so „natürlichen“ Funktionen von Kommunikation eingeschränkt und oftmals kaum nutzbar sind.

III.  Recht auf Kommunikation

Im folgenden Teil bemühe ich mich aufzuzeigen, wie ein Recht auf Kommunikation für diese Gruppen abzuleiten ist und auch explizit in Gesetzen für Menschen mit Behinderungen zukünftig verankert werden sollte.

Im Wesentlichen sehe ich zwei Aspekte eines Rechts auf Kommunikation, die für Menschen mit Beeinträchtigungen zu garantieren sind. 

Ein Aspekt erschließt das Recht auf Zugang zur vollen Teilhabe an der Gesellschaft, also kommunikative Barrierefreiheit. 

Der andere Aspekt beinhaltet Gedanken über ein Recht auf Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten.

Im Folgenden möchte ich auf internationale und nationale Deklarationen und Gesetzestexte aus den genannten beiden Blickwinkeln hinweisen.

Für beide Aspekte stellt der Artikel 1 der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ die zentrale Überschrift dar. 

Zum Recht auf barrierefreie Kommunikation 

Das Recht auf barrierefreien Zugang ist implizit in einigen Artikel enthalten, am allerdeutlichsten allerdings tritt es im Artikel 27 zutage, in dem dort geschrieben ist: 

„Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.“

Auch Artikel 29 Absatz 1: „Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist“,  und 

Absatz 2: „Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern ........“ 

können durchaus dahingehend ausgelegt werden, dass ohne kommunikative Möglichkeiten diese Grundrechte nicht wahrgenommen werden können.

In Amerika ist schon im Jahr 1973 der „Rehabilitation Act“ erlassen worden, in der Fassung von 1978 ist in der Sektion 504  folgendes festgehalten. 

“Keine ansonsten qualifizierte Person mit Handicap soll in den Vereinigten Staaten nur aufgrund der Beeinträchtigung ausgeschlossen sein, von der Teilhabe in, von der Nutzung von Vorteilen von, oder diskriminiert durch irgendein Programm oder eine Aktivität, die öffentliche finanzielle Unterstützung bekommt oder durch irgendein Programm oder eine Aktivität, die durchgeführt wird durch ein ausführendes Organ oder den Postdienst der Vereinigten Staaten.“

In diesem Konzept der Programmzugänglichkeit wurde sehr klar das Problem hörgeschädigter Menschen angesprochen und auch durch Betroffene einklagbar gemacht.

Da vor allem im Gesundheitsbereich öffentliche Mittel im Einsatz sind, ist das Krankenhaus zum Beispiel in der Bringpflicht „effektive und angemessene Kommunikationsverhältnisse“  herzustellen, die vom Einsatz von qualifizierten Dolmetschern bis zu entsprechenden technischen Hilfsmitteln für Schwerhörende, sowie Ausbildung des Mitarbeiterteams in Gebärdensprache reicht.

Im großen ADA, Americans with Disabilities Act sind diese Rechte sehr klar verdeutlicht.

In der europäischen Gesetzgebung wurden im Jahr 2000 Antidiskriminierungsrichtlinien beschlossen, die eine Anpassung der österreichischen Rechtslage an das EU-Recht herbeigeführt haben. Das Behindertengleichstellungsgesetz 2005 und Antidiskriminierungsgesetze der Länder wurden beschlossen.

Die Anerkennung der Gebärdensprache im Bundes-Verfassungsgesetz 

(Art 8 ) im Juli 2005 ist in diesem Zusammenhang zu sehen. 

Bis zu einer lückenlosen praktischen Umsetzung einer kommunikativen Barrierefreiheit ist es allerdings noch ein weiter Weg. Im Verfassungstext heißt es Artikel 8, Abs. 3: „ Die Österreichische Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. Das Nähere bestimmen die Gesetze.“ - 

Gesetze die allerdings weitgehend fehlen. 

Zum Recht auf Entwicklung von Kommunikationskompetenz

Der zweite große Aspekt der mich in Hinblick auf ein Recht auf Kommunikation beschäftigt, ist das Recht, effektive Kommunikationskompetenz zu entwickeln, auch dann, wenn Mehrfach-beeinträchtigungen vorliegen und die Förderung einer Sprachentwicklung in welcher Form auch immer, spezieller Zuwendung und Anpassung bedarf.

Zu diesem Aspekt sind zwei wichtige Dimensionen aufzuzeigen:

Zum Ersten hat sich in der Politik für Menschen mit Beeinträchtigungen (früher Behindertenpolitik genannt) ein Paradigmenwechsel vollzogen. Stand bisher die Versorgung der Menschen mit Behinderung im Vordergrund so ist heute die Forderung nach Selbstbestimmung das erklärte politische Ziel. 

Das neue in Vorbereitung stehende Chancengleichheitsgesetz in Oberösterreich trägt diesem Paradigmenwechsel bereits Rechnung, auch wenn ein explizites Recht auf Entwicklung von Kommunikationskompetenz nicht formuliert ist. 

Um aber selbst bestimmen zu können, bedarf es geeigneter Kommunikationsmittel wie ich eingangs bereits darlegen konnte. Globale Gesten werden nicht ausreichen, Entscheidungen in vielen Lebensbereichen selbst treffen zu können.

Diese Möglichkeit zu einer höheren Differenzierung wird nur durch entsprechende Förderung und Bildung erreicht. 

Dieses Recht auf Bildung ist im Artikel 26 der Resolution 217 A  der Allgemeinen Menschenrechte verankert.

Artikel 26 wird eingeleitet mit dem Satz: „Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich ........“.

Punkt 2 des Artikels 26 scheint mir ebenfalls für unsere Fragestellung äußerst zutreffend zu sein. „Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein.“

Dieses Recht auf Entfaltung und das Recht auf Bildung gemeinsam mit dem Artikel 27 „Jeder hat das Recht am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen.“  und dem Artikel 29 „Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der er allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist“ impliziert meiner Meinung nach ein Recht auf Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten und sprachlichen Fertigkeiten im Rahmen des angelegten Grundpotenzials. Denn nur durch entsprechende Ausdrucksfähigkeit ist es einer Gemeinschaft von Menschen möglich, den Willen des Einzelnen erkennen zu können. Damit schließt sich der Kreis von Selbstbestimmung und Teilhabe. 

IV. Aspekte der Förderung von Kommunikationskompetenz

Nach diesem Blick auf die politisch-rechtlichen Aspekte eines Rechts 

auf Kommunikation wende ich mich nun uns ganz persönlich zu. 

Ich denke wir haben unisono keinen Zweifel daran, dass differenziert zu kommunizieren ein menschliches Grundrecht ist. Dennoch stelle ich bei mir selber fest, dass ich trotz besten Wissens in der ständigen Gefahr stehe, dieses Grundrecht eines Menschen mit Kommunikationsschwierigkeiten zu verletzen. 

Ich möchte daher zu Aspekten Stellung nehmen die mir diesbezüglich wichtig und hilfreich geworden sind.

· Meinem Gegenüber ist es grundsätzlich wichtiger selbst verstanden zu werden, als mich zu verstehen, das heißt, mir als Gegenüber eines Menschen mit Kommunikationsschwierigkeiten und Beeinträchtigungen muss seine Botschaft wichtig, interessant, bedeutungsvoll sein, und das echt. Man kann also Responsivität, so nennt man auf Kommunikationssignale anderer feinfühlig antwortendes Verhalten, nicht trainieren ohne sicher zu sein, dass eine tiefe Wertschätzung des jeweiligen Gesprächsgegenübers gegeben ist, sei es nun ein Kind oder ein Mensch mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

· Dass Responsivität für die Kommunikationsentwicklung aber auch für die Bindungsentwicklung von immenser Bedeutung ist haben zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten belegt. Insbesondere Papousek u. Papousek konnten zeigen, dass eigentlich das Kind Taktgeber ist und angelegte elterliche Reaktionsmuster freisetzt, die ihrerseits wiederum Grundlage für weitere Lernschritte für das Kind sind. Diese sich wiederholenden Kommunikationsschleifen sind allerdings bei ausbleibenden kindlichen Signalen massiv gefährdet, wie dies oft bei Kindern mit Sinnesbeeinträchtigungen, insbesondere bei taubblinden Kindern der Fall ist. Eltern brauchen hier Anleitung auf die atypischen Signale dieser Kinder, ebenfalls „muttersprachlich“ zu „reagieren“ um auch diesen Kindern eine volle kommunikative Entfaltung zu ermöglichen.

· Zentrale Bedeutung kommt dem Faktor Aufmerksamkeit zu. Beobachtungen des Brennpunkts der Aufmerksamkeit meines Gegenübers können zu gemeinsamer Aufmerksamkeit führen (joint attention). – Beispiel. Aus geteilter Aufmerksamkeit kann Aufmerksamkeit für einander gewonnen werden: Wenn der Blickkontakt als Indikator für gewonnene Aufmerksamkeit nicht möglich ist, wie zum Beispiel bei blinden oder taubblinden Menschen, sind andere Modalitäten wie z.B. ein akustisches Antwortsignal oder auch ein Tastsignal, eine Veränderung in der Körperhaltung oder Bewegung eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erkennen.
· Die Imitation (Wiederholung) von für mich unverständlichen Signalen gibt zumindest meinem Gegenüber die Sicherheit, dass das gesamte Signal angekommen ist. Das „fragende Imitieren“, das von echter Neugier und Zuwendung getragen sein muss, kann zu einem gemeinsamen Finden werden und auch zur Möglichkeit, meinem Gegenüber z.B. statt einer Globalgebärde eine spezifischere Gebärde anzubieten für das, was soeben ausgedrückt worden war. Aber auch ein sich Einlassen auf den Bewegungsrhythmus kann bei fehlenden Signalen der Eintritt in eine kommunikative Phase sein, in der es die Möglichkeit gibt, auf Initiativen eines Gegenübers einzugehen.

· Das gelebte Wissen um oft deutlich verlängerte Verarbeitungs-Geschwindigkeiten bei Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ist Voraussetzung Initiativen der betreffenden Person nicht zu unterdrücken. Oftmals ist es notwendig in offener Suchhaltung zu verweilen, bis nach der Verarbeitung eines Signals eine Antwort kommen kann oder auch selbst Initiativen gesetzt werden können.

· Ich beobachte immer wieder, dass gerade in der Nichtbeachtung verlangsamter Verarbeitungszeiten ständig neue Signale gesetzt werden, die letztlich einander aufheben und betroffene Personen in die Ausdruckslosigkeit führen, eine Ausdruckslosigkeit, die sich dann ab und zu auch in deutlichen Verhaltensproblemen manifestiert.

· Gerade im Umgang mit Menschen, deren Erlebniswelten aufgrund von Beeinträchtigung der Sinnesorgane und der Hirnfunktionen in vielen Bereichen anders sind und sich daher mir als Gegenüber nicht automatisch erschließen bin ich gefordert ständig Hypothesen zu prüfen, um möglichst adäquat auf Signale meines Gegenübers zu reagieren. Bei „richtigen“ Reaktionen kann es aber durchaus Kommunikationszyklen geben, die einem erlauben zu sagen: „Wir hatten echt Kontakt.“
Zentraler Gradmesser für gelingende Kommunikation ist dabei aufkommende Freude. Diesen gelingenden kommunikativen Sequenzen wohnt auch immer eine gewisse Ästhetik inne, eine ganz eigene Schönheit.
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